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RS OGH 1949/10/27 1Os603/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1949

Norm

StPO §267 A

StPO §281 Abs1 Z8

Rechtssatz

Die Bestimmungen des § 267 StPO beziehen sich auf die rechtliche Beurteilung der in der Anklage dem Angeklagten

vorgeworfenen Handlungen. Dagegen ist die Verurteilung wegen eines Deliktes, dessen Tatbestandsmerkmale in der

ursprünglichen oder in der ausgedehnten Anklage dem Angeklagten nicht vollständig zur Last gelegt worden sind,

gemäß § 281 Abs 1 Z 8 StPO nichtig.
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